V214HF

(Besondere Vertragsbedingungen)

Vergabenummer MaRBnahmenummer
KNK-H30_2-0_KNK-30-A04 P_0551-2018
BaumaBnahme

Vivantes Klinikum Neukoélin, Rudower Stral3e 48, 12351 Berlin
Umbau und Sanierung Haus 30 (TBA 2.0)
Herstellung einer Funktionsanbindung zwischen NB H50 und Bestandsgebdude H30

Leistung/CPV
Innenturen - Holzturen / Stahlzargen / Stahlblech- u. Rohrrahmentiiren

BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN

1 Ausfiihrungsfristen (§ 5 VOB/B)

1.1 Fristen fir Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausfiihrungsfristen):

Mit der Ausfiihrung ist zu beginnen

am 10.02.2027
spatestens Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens.

in der KW , Spatestens am letzten Werktag dieser KW.

innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraaaeber (& 5 Absatz
2 Satz 2 VOB/B).Die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum
zugehen. lhr Auskunftsrecht gemaf § 5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B bleibt hiervon unberthrt.

nach der im beigefligten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist fur den Ausflihrungsbeginn.

O 0OUQdKX

Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen)

am 02.03.2027 :
innerhalb von Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist fir den Ausfiihrungsbe-

ginn.
in der KW , Spatestens am letzten Werktag dieser KW.

OO OX

in der im beigefligten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist.

1.2 Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) geman § 5 Absatz 1 VOB/B sind:

vorstehende Frist fir den Ausfihrungsbeginn.
vorstehende Frist fur die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung.

folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen:
[ Jaus dem beigefiigten Bauzeitenplan:

mit der Werk- und Montageplanung ist sofort nach Auftragserteilung zu beginnen
weitere Termin siehe Leistungsverzeichnis Punkt Ausflihrungsfristen
Inbetriebnahme/Einweisung erfolgt zeitversetzt zur baulichen Fertigsetllung ca. Ende Marz/April
2027.
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2.2

2.3

V214HF

(Besondere Vertragsbedingungen)
Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B)

Der Auftragnehmer hat bei schuldhafter Uberschreitung der unter 1. genannten Einzelfristen oder der Frist
fur die Vollendung als Vertragsstrafe fir jeden Werktag des Verzugs 0,2 Prozent der Abrechnungssumme
in ihrer objektiv richtigen Hohe (ohne Umsatzsteuer) zu zahlen;

Betrage fiir angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unberiicksichtigt.

Die BezugsgroéRe zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Uberschreitung von als Ver-

tragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil der objektiv richtigen Abrechnungssumme,

der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt auf funf Prozent der Abrechnungssumme in ihrer objektiv richtigen
Hohe (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Uberschreitet der Auftragnehmer lediglich als Vertragsfristen ver-

einbarte Einzelfristen, wird der Endfertigstellungstermin jedoch eingehalten, betragt die maximale Ver-
tragsstrafe 3% der Abrechnungssumme in ihrer objektiv richtigen H6he (ohne Umsatzsteuer).

Verwirkte Vertragsstrafen fir den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter Einzelfris-
ten werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist fiir die Vollendung der Leistung
verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

Zahlung (§ 16 VOB/B)

Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist fur die
Schlusszahlung gem. § 16 Absatz 3 Nummer 1 VOB/B und den Eintritt des Verzuges
gem. § 16 Absatz 5 Nummer 3 VOB/B wird verlangert auf Tage.

Sicherheitsleistung fiir Vertragserfiillung (§ 17 VOB/B)

|:| Auf Sicherheit fir die Vertragserfiillung wird verzichtet.

Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer betragt, ist Sicherheit
fur die Vertragserfillung in Hohe von finf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne
Nachtrage) zu leisten.

Sicherheitsleistung fiir Mangelanspriiche

I:l Auf Sicherheit fir die Mangelanspriche wird verzichtet.

Die Sicherheit fir Mangelanspriiche betragt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen
zum Zeitpunkt der Abnahme (vorlaufige Abrechnungssumme).

Biirgschaften (§ 17 VOB/B)

Wird Sicherheit durch Birgschaft geleistet, ist dafiir das jeweils einschlagige Formblatt des Auftraggebers

zu verwenden, und zwar fur

- die Vertragserfiillung das Formblatt V 421 F »Vertragserfillungsbirgschaft*

- die Mangelanspriiche das Formblatt \V 422 F »Méangelansprichebirgschaft"

- vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszah-
lungen gem. §16 Absatz1 Nummer 1 Satz 3
VOB/B das Formblatt V 423 F

Technische Spezifikationen

~Abschlagszahlungs-/  Vorauszahlungs-
blrgschaft®

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen euro-
paische Normen umgesetzt werden, europaische technische Bewertungen, gemeinsame technische Spe-
zifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrucklichen Zu-
satz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

Werbung
Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zuldssig.

frei
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V214HF

(Besondere Vertragsbedingungen)

10 Weitere Besondere Vertragsbedingungen

10.1 GemaR Inhalt der Ausschreibungsunterlagen.
10.2 Kosten des Verbrauchs

Die vom Auftragnehmer zu erstattenden Kosten des Verbrauchs werden wie folgt ab der
1. Zwischenrechnung vom Brutto-Rechnungsbetrag abgezogen:

Baustrom: pauschaler Abzug von 0,25 %
Sanitareinrichtung: pauschaler Abzug von 0,10 %
Bauleistungsversicherung: pauschaler Abzug von 0,30 %

Zugunsten des AN ist bezlglich der zu erbringenden Leistung auf Kosten des AG eine
Bauwesenversicherung zu folgenden Bedingungen abgeschlossen worden:
Der Selbstbehalt je Sach- und Vermégensschaden betragt 10.000,00 €.

Der AG zahlt die Versicherungspramien, eine pauschale Umlage auf den AN findet gemaf der
Festlegungen in den vereinbarten BVB statt. Der AN schuldet eine Erstattung von Schéden in Hohe
des Selbstbehaltes, sofern ein Schaden von ihm, seinen Nachunternehmer oder Lieferanten zu
vertreten ist oder soweit der AN auch nur die Gefahr tragt. Der AN schuldet auch die aufgrund der
Verlangerung des Versicherungsvertrages entstehenden Kosten, sofern die Vertragsverlangerung auf
einer Verzodgerung beruht, die vom AN zu vertreten ist. Die wesentlichen Bestimmungen des
Versicherungsvertrages kann spatestens sechs Wochen vor Beginn der Arbeiten bei dem AG
abgefragt werden.

Der AN hat alle Schaden, die versicherungsrechtlich gedeckt sein kénnen, unverziglich dem AG zu
melden. Der AG kann einen bestimmten Adressaten wie auch die Verwendung von
Schadensvordrucken firr die Meldung entsprechender Falle vorgeben. Der AN ist im Ubrigen
verpflichtet, alle sich aus dem Vertrag ergebenden versicherungsvertraglichen Verpflichtungen und
Obliegenheiten einzuhalten, damit der Versicherungsschutz nicht geféhrdet wird. Der AN ist
verpflichtet im Schadenfall, eine nachvollziehbare Schadensdokumentation (einschlief3lich
aussagekréaftiger Fotos) zu erstellen. Umstande, die zum Schaden gefuhrt haben, sind genau und
wahrheitsgemal zu spezifizieren und zu dokumentieren. Soweit méglich, ist das Schadensbild bis zur
Besichtigung durch den Versicherer unverandert zu lassen. Dem Versicherer ist weitestgehend
Gelegenheit zu geben, Schéden zu besichtigen.

Zahlungen an Geschadigte durfen ohne vorherige Abstimmung mit dem AG und dem Versicherer nicht
geleistet werden. Erklarungen tber eine Schadenersatzpflicht durfen ebenfalls nur nach vorheriger
Zustimmung des AG und der Versicherer abgegeben werden

Der AN ist ferner zur unverziglichen Bereitstellung samtlicher, fiir den Bestand und die Regelung des
Versicherungsschutzes erforderlichen Informationen gegeniiber dem AG und dem Versicherer
verpflichtet.

10.3 Die Baustelle ist arbeitstaglich von Restmaterialien und Abfallen zu beraumen und besenrein zu
halten.
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10.2 Kosten des Verbrauchs

Die vom Auftragnehmer zu erstattenden Kosten des Verbrauchs werden wie folgt ab der
1. Zwischenrechnung vom Brutto-Rechnungsbetrag abgezogen:

    Baustrom:                           pauschaler Abzug von 0,25 %
    Sanitäreinrichtung:             pauschaler Abzug von 0,10 %
    Bauleistungsversicherung: pauschaler Abzug von 0,30 %

Zugunsten des AN ist bezüglich der zu erbringenden Leistung auf Kosten des AG  eine Bauwesenversicherung zu folgenden Bedingungen abgeschlossen worden:
Der Selbstbehalt je Sach- und Vermögensschaden beträgt 10.000,00 €.

Der AG zahlt die Versicherungsprämien, eine pauschale Umlage auf den AN findet gemäß der Festlegungen in den vereinbarten BVB statt. Der AN schuldet eine Erstattung von Schäden in Höhe des Selbstbehaltes, sofern ein Schaden von ihm, seinen Nachunternehmer oder Lieferanten zu vertreten ist oder soweit der AN auch nur die Gefahr trägt. Der AN schuldet auch die aufgrund der Verlängerung des Versicherungsvertrages entstehenden Kosten, sofern die Vertragsverlängerung auf einer Verzögerung beruht, die vom AN zu vertreten ist. Die wesentlichen Bestimmungen des Versicherungsvertrages kann spätestens sechs Wochen vor Beginn der Arbeiten bei dem AG abgefragt werden. 
 
Der AN hat alle Schäden, die versicherungsrechtlich gedeckt sein können, unverzüglich dem AG zu melden. Der AG kann einen bestimmten Adressaten wie auch die Verwendung von Schadensvordrucken für die Meldung entsprechender Fälle vorgeben. Der AN ist im Übrigen verpflichtet, alle sich aus dem Vertrag ergebenden versicherungsvertraglichen Verpflichtungen und Obliegenheiten einzuhalten, damit der Versicherungsschutz nicht gefährdet wird. Der AN ist verpflichtet im Schadenfall, eine nachvollziehbare Schadensdokumentation (einschließlich aussagekräftiger Fotos) zu erstellen. Umstände, die zum Schaden geführt haben, sind genau und wahrheitsgemäß zu spezifizieren und zu dokumentieren. Soweit möglich, ist das Schadensbild bis zur Besichtigung durch den Versicherer unverändert zu lassen. Dem Versicherer ist weitestgehend Gelegenheit zu geben, Schäden zu besichtigen.
Zahlungen an Geschädigte dürfen ohne vorherige Abstimmung mit dem AG und dem Versicherer nicht geleistet werden. Erklärungen über eine Schadenersatzpflicht dürfen ebenfalls nur nach vorheriger Zustimmung des AG und der Versicherer abgegeben werden

Der AN ist ferner zur unverzüglichen Bereitstellung sämtlicher, für den Bestand und die Regelung des Versicherungsschutzes erforderlichen Informationen gegenüber dem AG und dem Versicherer verpflichtet.

10.3 Die Baustelle ist arbeitstäglich von Restmaterialien und Abfällen zu beräumen und besenrein zu halten.


